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Namens und im Auftrag des Antragsgegners beantrage ich,

den Antrag surlicltsuweisen.

Der Antrag ist bereits mangels Reehtssehutabedürfnisses des Antragstellers unzulässig.

Er ist federn unbegrlındet- Der Antragsgegner hat mit der rechmtällıigeıt Anwendung der Ge-
sehättserdnung des Landtags die Redefreiheit des Antragstellers in verfassungsmäliig ein-
wandfreier Weise eingeschränkt.

Aus diesem Ünınde ergibt sich aus der Sieht des Antragsgegners keine hletwendiglteit, der in
dem Sebriftsata '-:em 19. Mai Zlll? enthaltenen Au¿brderung des Antragsgegners zu einem
Anerkenntnis Felge zu leisten. Der Antragsgegner leitet seine Aufferderung aus einem Ver-
ständnis des Urteils des Schleswig-Helsteinischen Landesvertassungsgerichts vem 17'- Mai
Elli? in der Sache L¬l›"e1*t`G If 1? ab, das wesentliche Aspekte der Entscheidung übersieht.
lrısbesendere der Umstand, dass in dem verliegenden Fall durch den Antragsteller ein gesetz-
liches Ausspracheverbet missachtet wurde, dessen Anliegen der Schutz ven Integrität und
Unabhängigkeit des Schleswig-Helsteirıischen Landesveıfassungsge¿ehts sewie seiner Rieh-
terinnen und Richter und damit der Schutz der Fmıktienstähigkeit eines Vetfassungsergans
ist, zwingt zu einer grundlegenden, in der Entscheidung L`l.f'erf`(.`i ill 'i' aber bereits angelegten
Differenzierung der Rechtsfolgen :-zwischen jenem und dem verliegenden Ürganstreitverfah-
ren.
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A. Unzulässigkeit des Antrags

Der Antrag auf Feststellung der Verletzung der Rechte des Antragstellers aus Art. 17 Abs. l
LVerf SH durch die am 22. Februar Elli? in der 140. Sitzung des Schleswig-l-lelsteinischen
Landtags ihm gegenüber ausgesprechene Entziehung des l-Vertes ist bereits unzulässig, da es
dem Antragsteller nach seinem Ausscheiden aus dem Schleswig-Helsteinischen Landtag mit
dem Ende der IS. Legislaturperiede an dem ftir dieses Verfahren erferderlichen Rechts»
schutzbediirfnis mangelt.

I. Rechtsschutzbedürfnis als Sachurteilsveraussetzung

Das Verliegen eines Rechtsschutzbediirfrıisses auf Seiten des Antragstellers ist auch in einem
Ürganstreitverfahren Veraussetzung für eine Entscheidung in der Sache,

Beschluss des Staatsgerichtshufs des Landes Hessen vum l3-l]'i'.2Üld, F. E-t.
2431, l`\lVwZ-RR Zille, 93? (939), für die Ebene des Bundes: EVerli.']E 152, l
(33): 67, lllll [l2?]; ST, Etll' 1209); 119, 3112 (3Ü7'f.).

Zwar indiziert der substantiierte Vertrag der Verletzung ergenschaftlicber Rechte in der Regel
ein Rechtsschulsrbedtiriitis. Ven diesem Grundsatz sind aber in besenders gelagerten I<Z_enstel-
latiencn Ausnahmen zu machen,

BVerfGE 63, 1 (??}.

Il. Reehtssehutzbedürfnis nach Erledigung

Es mangelt einem Antragsteller an einem erferderlichen Rechtsschutzbedürfrıis, wenn die in
dem Grganstreitverfahrcn arıgegriffene lvlallnahme in der Vergangenheit liegt und keine Wir-
kung mehr entfaltet. ln einem selchen Fall esistiert ein Reehtsschutzbedürfnis nur dann, wenn
ein senstiges schutzwtirdiges interesse an der begehrten Feststellung nachgewiesen werden
kann,

aus der Literatur: Umbaeil, in: ders.lClemens tfHrsg.], Bundesverfassungsge-
richtsgesetz, Mitarbeiterkenunentar, §§ 63, 64 Rn. 172; Heilige, in:
l'elaunzl`Scl'unidt-Bleibtreuflüeinflilethge, EVerfGG, Stand: Januar EÜIT, ti ti=l
Rn. 99; s.a. Walter. in; lšleck'scher Gnline-líemmcntar ElVerfGG, 3. Editien
2lll?.§t'i-4Rn.5Üff.
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1. Rechtsprechung des Lnndesvcrfassuııgsgericlıts

Zwar hat das Schleswig-Helsteinische Landesverfassungsgericht erst kürzlich festgestellt,
dass es dem Rechtsschutzbedürlhis eines Antragstellers im Grgmstreitverfahren gn.ındsätzlich
nicht entgegensteht, wernr die angegriffene lvlalinahme keine rechtlichen Wirkungen mehr
entfaltet.

Llrteil des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts vum
l'i'.fl5.2Ül?, LVel'fÜ l.~“l'7, Rn. 32 f.

ln dem dert entschiedenen Fall trat aber effensichtlich der Umstand einer `vVietlerheltn1gsge¬
fahr hinzu. die ein schutzwürdiges Interesse an der Entscheidung des Verfahrens begründete:
der Antragsteller des Verfahrens LVerfG l.f'l'l und der Antragsteller des hiesigen Verfahrens
sind identisch und beide Verfahren waren und sind letztlich auf einen durchgängigen lrlenÀikt
zwischen dem Antragsteller und seiner Partei und allen übrigen pelitischen Kräften im Parla-
ment zıınlickzufllhren, die Sinn und blutzen ven seit langem bewährten parlamentarischen
Gebräuchen zum Gegenstand haben. Aus diesem GrundkenÀikt kennten bis zum Ende der
Legislattnperiede jederzeit weitere Auseinanderset:-:ungen resultieren. Die Frage, eb die Erle-
digung der im Grgarrstreitverfahren angegriffenen lvlallnahrne das Rechtsehutzbedürfitis des
Antragstellers entfallen lässt, stellte sich mithin in dem Verfahren LVerfG ill? nicht, se dass
das Landesverfassungsgericht keinen Anlass hatte, sich mit der Frage des Rechtsschutzbe-
dürfrıisses auseinandcrzusetzen.

Durch seine ausdrüel-:liche Bezugrralıme auf die Rechtsprechung anderer Verthssungsgerichte,
die mit vergleichbaren Fragestellungen befasst waren,

llrteil des Schleswig-Helsteinischen Landesverfasstuıgsgerichts vem
I7'.tfl5-2lll?_ LVerfG IIIT, Rn. 33-,

macht das Schleswig-Helstcinische Landesverfassungsgericht deutlich, dass die in mehreren
der in Bezug genemmenen Entscheidungen entwickelten Ausnahmen ven diesem Gnındsatz -
Reehtsschuczbedürfnis nach Erledigung - auch Bedeuttmg für den schleswig-helsteinischeıt
Verfassungsraurn entfalten.

2. Rechtsprechung anderer Verfassungsgerich te

hier vereinzelt sehen die Verfassungsgerichte ven Brnrd und Ländern auch ehne Bezugnahme
auf sunstige schutzwürdige lntermsen begriindende Umstände ein Rechtssehutzbedürfnis,
wenn die streitbefangene lVla.|lnahme keine weitere Wirkung entfaltet,
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se z.B.: Llrteile des Landesveriltssungsgc'1'ichts lvleclelenhurg-Verpemıtrcrn
vern 25.06.2015, LVeI'fÜ lüfl-4, juris Rn- llft f. uud Vent 30. Juni 2010, li'l5,

juris Rn. ld scwie. 2.-'l 5, juris Rn. 22; BVerfGE I0, 4 (1 1); -19, 'F0 (Tl).

Auch wenn in diesen Entscheidungen im Rahmen der Aus¿ihrungen zum Rechtsschuube-
dür¿tis eine entsprechende Bezugnahme fehlt, se ist dech zu berücksichtigen, dass scweit
ersichtlich in allen diesen Fällen - anders als in dem verliegenden Verfahren - die Antragstel-
ler im Zeitpunkt der Entscheidung nech Mitglieder des Parlaments waren, weshalb inscfcrn
eine Wiedcrhclungsgefahr jedenfalls nicht auszuschließen war.

Zudem ist eine Vielzahl weiterer verfassungsgerichtlicher Entscheidungen nachweisbar, in
denen ausdrücklich festgestellt wird, dass es ehne weitere hinzutretende Umstände an einem
Rechtsschutzbedürfnis fehlt, wenn die angegriffene Malflnahme abgcschlessen ist und für den
Antragsteller keine Rechtswirkungen mein' entfaltet eder in denen das Rcchtsschutzbeclürfnis
nur unter Bezugnalune auf sunstige im kenkreten Sachverhalt verliegende schutzwürdige ln-
tercssen bejaht wı.ırde,

Beschluss des Staatsgerichthcfs Hessen vum 13.07.2016, F. St. 2431, hlVwZ-
RR 2010, 93? {939]; Urteil des Lantlesverfassungsgerichts Mecklenburg-
Vnrpcmmern vem 27.05.2003, LVerfG l0l'02, juris Rn. 315; Urteil des Staats-
gericbtshefs der Freien Hansestadt Bremen vem l==l.02.20l'?, St 4r'ld, juris Rn.
-td; Urteil des Niedersächsischen Staatsgerichtshcfs vum 29.01.2016, lfl¿, ju-
ris Rn. 39; Beschluss des Verfassungsgerichtshefs des Landes Berlin vcm
25.03.1999, 5S.l9S, juris Rn. 2|; für die Bundesebene BVerfGE l, 372 (3 29];
41,291 [303`}; ST, 20? (209}; 104, 3l0{33l}; H9, 302 (300 f.]; l3ti, 190 ([92].

In diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht den Antrag eines Bundestagsabgeerdneten,
der die Feststellung einer Verletzung seiner Rechte aus An. 33 Abs. l Satz 2 GG begelute,
mangels Rechtsschutzhedürfrıisses für tutzulässig erachtet, nachdem der Antragsteller aus
dem Bundestag ausgeschieden war, weil weder eine `lViederhclungsgefahr, nech ein scnstiges
schutzwürdiges lnteresse an der Klärung der streitbefangenen Maßnahme ersichtlich war,

BVerfGE ST, 202' (209).

Diese Ansicht hat das Buırdesverfassungsgericht in seiner damaligen Eigenschaft als Landes-
verfassungsgericht liir Schleswig-Hclstein in einer nahezu identischen Fallgestaltung nech-
mals unterstrichen.

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vcm 22.06.1999, 2 Bvltl H95
(aearas tsss, ısrsar.
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ln diesem Verfahren begelulc eine Abgeurdnete des l3. Schleswig-Hulsteirtischen Landtags
unter anderem die Feststellung, dass sie durch die ihr im Rahmen der Aussprache über einen
Bericht der Landesregierung erteilten Drdnungsrefe sewie ihren späteren Ausschluss aus der
Sitzung in ihren parlanrentarischen Rechten verletzt werden war. lm Laufe des Verfahrens
endete die Legislaturperiede und die Antragstellerin schied aus dem Schleswig-
Helsteinisehen Landtag aus.

Das Bundesverfassungsgericht hielt die Anträge tiir unzulässig, weil es der Antragstellerin
jedenfalls am erferderlichen Rechtsschutzbedürthis fehlte. Da die Antragstellerin nicht mehr
Mitglied des L-rnrdtags war, kennte sich ein Streit dieser Art nicht wiederhelen. Das Gericht
sah auch kein senstiges schutzwürdiges lnteresse an der l<.'.lärı.u1g der Frage, eb die Antragstel-
lerin durch die verhäegten Maßnahmen in ihren Rechten verletzt wurde. Insbesendcrc waren
keine Anhaltspunkte ersichtlich, die ein üffentliches lnteresse an der Entscheidung zu begrün-
den verrnechten, webei das Gericht ausdrücklich dahinstehen lieli, eb ein selches lnteresse
überhaupt geeigret sei, das fehlende Rechtsschutzbedürlhis der Antragstellerin zu ühenvin-
den.

Zwar findet sich auch eine Reihe ven Entscheidungen, in denen das Gericht effen lässt, eh es
in Fällen dieser Art zur Begründung des Rechtsschutzbedürfirisses eines hesenderen schutz-
würdigen Interesses bedarf. Dcch kennte diese Frage dert stets effen gelassen werden, gerade
weil in den entschiedenen Fällen jeweils ein selches lnteresse bestand,

BVerfGE l2l, l35 [t52_l; 131, l52[l93}.

Ill. Erferderliehkeit eines senstigen sehntzwürdlgen Interesses bei Erledigung

I. Ableitung aus der Aufgabe eines Drganstreitverfahrens

Das Drganstreitvertiılrren ist nicht ebjektiver, sendem kentradikteriseher biatur. Es dient einer
Abgrenzung ven lriempetenzen der beteiligten Verfassungscrganc und nicht einer ven der
AuÀüsung dieser líempetenzkcnÀikte lesgelästen lflcntrelle der ebjektiven Verfassungsmä-
ßigkeit kenkreten Drganharidelns,

BVerfGE l2d, 55 l_'d'?}; l3d, 190 {l92); 140, l 15 (1-16); vgl. auch Lšiwer, in:
Handbuch des Staatsrechts lll, 3. Auflage 2005, § T0 Rn. l l.

Dieses Verfahrensziel kann nicht mehr erreicht werden, wenn die angegriffene Maßnahme
bereits abgeschlessen ist und keine rechtlichen Wirkungett mehr zeitigt,
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ev-_-inan tsc, tee rise).

Das gilt erst recht, wenn einer der Beteiligten durch Ausscheiden aus dem Farlament seine
Drganstellung eingebüßt hat und damit über keine Kcmpetermen mehr verliigt, die es abzu-
grenzen gilt,

Ldwer, in: Handbuch des Staatsrechts lll, 3. Autlage 2005, § 'I0 Rn. 12.

Deshalb reicht das blelle ..Rehabilitatiensinteresse“ an der Feststellung der Verletzung ergan-
schaftlicher Rechte durch bereits abgeschlessene und keine rechtliche Wirkung mehr entfal-
tende Maßnahmen nicht aus, um ein Bedürihis fiir die begehrte Feststellung zu begründen,

BVerfGE 1315, 190 (192)-

Vielmehr bedarf es in diese11 Fällen eines darüber hinausgehenden schutzwürdigen Interesses
an der Klärung der aufgewerfenen Rechtsfrage.

2. Weitere schutzwürdige lnteressenpesilienen

a) Abwehr einer Wiederhelungsgefahr

Ein selches lnteresse kemmt etwa dann in Betracht, wenn die kenkrete Gefahr besteht, dass
sich die angegriffene Maßnalune wiederhelt. Dann ersehüpft sich das lnteresse des Antrag-
stellers nicht in seiner bleßen ..Rehabilitatien“, sendern in dem verbeugenden Schutz seines
líempetenzbereichs.

Eine Wiederhelungsgefahr liegt aber nicht mehr ver, sebaid der Antragsteller seine Drganstel-
lung verleren hat. Deshalb verlieren Abgeerdnete in einem Grganstreitverfahren grundsätzlich
das Bedtirfnis nach gerichtlichem Schutz, wenn sie infelge perseneller Diskentinuität am En-
de der Legislaturperiede aus dem Parlament ausgeschieden sind. Dies gilt jedenfalls dann,
wenn Gegenstand ihres Begehrens einzelne tvlaßnahmen anderer Verfassungsergane wie etwa
Drdnungsrufe eder Sitzungsausschlüsse sind turd wenn nicht an die Stelle der Wiederhe-
lungsgefahr ein arıderes schut.zwürdiges lnteresse an der Entscheidung der aufgewerfenen
Rechtsfrage tritt,

Urteil des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Verpcmmem veın
27.05.2003, LVerfG l0l02, juris Rn. 3d; für die Bundesebene: BVerfGE l-40,
ll5(l4TL
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b) Gbjektlves Klarsteilungslnteresse

Daneben sell auch ein ehjektives lnteresse an der Klarstellung der streitbefangenen Rechts-
frage geeignet sein. das fehlende Rechtsschutzbedürfnis zu ilberwinden,

Urteil des Landesverfassunggerichts Mecklenburg-Verpemmem vcm
27.05.2003, LVerfG 10702, juris Rn. 3ß; Eetlrge, in: lVlaunzfScl'ıtnidt-
Bleihtreur“KleinlBethge, BVerfGG, Stand: Januar 2017, §1 64 Rn. 99; Ldwer, in:
Handbuch des Staatsrechts lll, 3. Auflage 2005, § 70 Rn. 24; BVerfGE ll9,
302 11309); vgl. auch BVerfGE l-10, l |5 {l-47 f.]; effen gelassen im Beschluss
des BVerfG vcm 22.06.1999, 2 Bvli. 1795, juris Rn. 9; BVerEE S7, 207 {_209}.

Dies ist etwa denkbar, wenn das Verfahren verfassungsrechtliche Fragen auf-.virl'l, deren ver-
bindliche Entscheidung ven grundsätzlicher Bedeutung für das Verfassengsleben ist,

vgl. Urteil des Landesverfassungsgerlchts Mecklenburg-Verpemmern vcm
27-05-2003, LVerfG 10702, juris Rn. 39.

IV. Fehlendes Rechtsschutzbedürfnis

Die Anwendung dieser Maßstäbe auf den verliegenden Sachverhalt ¿lhrt ztt dem Ergebnis,
dass dem Antragsteller das erferderliche Rechtsschutzbedürfnis für das verliegende Drgan-
streitverfalrren fehlt.

1. Erledigung

Die dem Antragsteller gegenüber in der l40. Sitzung des Schleswig-Helsteinischen Landtags
ausgesprechene Entziehung des Wertes stellte einen punktuellen Rechtsakt dar, der nunmehr
abgeschlessen in der Vergangenheit liegt und keine rechtliche Wirkung mehr entfaltet. Die
Enuiehung kamr nicht nlickgängjg gemacht werden, indem dem Aertragsteller riickwirkerrd
das Wert erteilt wird. Die Sitzung ist beendet und der Antragsteller ist nicht mehr Mitglied
des Schleswig-llclstcinischen Landtags.

2. Keine weiteren sehutzwürttigen [nteressenpcsitienerı

Es liegt auch kein scnstiges schutzwürdiges lnteresse an einer Entscheidung des Gerichts ver.
Wäre dies zum Zeitpunkt des Verfahrens LVerfG 1.-'l 7 wegen der weiteren Mitgliedschaft des
Antragstellers im Parlmrıent nech anders zu beurteilen gewesen, se fehlt es jedenfalls in die-
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sem Verfahren angesichts des Ausscheidens des Antragstellers aus dem Schleswig-
Helsteinischen Landtag.

al Keine Wiederhclungsgefahr

Zum einen besteht keine kenkrete Wiederhelungsgefahr. Die Mitgliedschaft des Antragstel-
lers wurde mit dem Ablauf der IS. Legislaturperiede beendet und in der nunmehr laufenden
I9- Legislaturperiede nicht erneuert. Dieser eder ein ähnlicher Streit kann sich daher zwi-
schen den Beteiligten nicht wiederhelen. Dass der Antragsteller mdglieherweise in einer der
nachfclgenden Wahlpericden wieder in den Schleswig-Helsteinischen Landtag einzieht und
sich dert ein entsprechender Streit wiederhelt, vemrag mit Blick auf die zeitliche Feme sewie
die Entwieklung der pelitisc-hen Landschaft eine himeiehend kenkrete Wiederhelungsgefalrr
nicht zu begründen.

Auch im Übrigen ist ein schutzwürdiges lnteresse des Antragstellers an der Klärung der Fra-
ge, eb die Handlungen des Antragsgegrıers ihn in seinen Rechten als Abgeerdneter verlcut
haben, unter keinem Gesichtspunkt ersichtlich. Der Antragsteller hat inseweit auch keine
Umstände vergetragen, die ein anderes Ergebnis rechtfertigen kdnnten.

bl Keirı Klarstellungsinteresse

Zum andereır fehlt es nach der grundlegenden Entscheidung in dem Urteil des Schleswig-
Helsteinischen Laedesverfassungsgerichts vem I7. lvlai 20l7 in der Sache LVerfG ill? an
einem cbjektiven lnteresse an der Klärung der streitigen Rechtsfrage. ln dieser Entscheidung
hat das angerufene Gericht Schutzbereich und Besclrränkungsmtiglichkeiten der parlamentari-
schen Redefreiheit der Abgeerdneten ausführlich dargelegt. Aus diesen Ausüilnuegen lassen
sich die Felgerungen für dieses Verfahren ableiten-

lm Streit steht lediglich, cb die Miiglichkeiten der Begremung des Rederechts in diesem Ein-
zelfall ven dem Antragsgegner beachtet werden sind. Auch der Antragsgegner sicht insrrfem
keinen Bedarf, wenn er die materiell-rechtliche Bewertung des dem Verfahren zum Az. LVerf
lll7 zugrundeliegenden Sachverhalts mit den hier zu beurteilenden Umständen als identisch
erachtet,

Antragsschrift S. S.

Diese Fesitien unterstreicht der Antragsteller - weıui auch mit irrigen Kensequenzen - emeut
in seinem Schriftsatz vum I9. lVlai 2017.
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V. Zwischenergebnis

Der Antrag erfiillt die hier dargestellten Anferdenıngen an das Rechtsschutzbedürfnis in ei-
nem Drganstreitverfahren nicht rmd ist deshalb im Einklang mit dem Beschltes des Bundes-
verfassungsgerichts vem 22. .luni 1999 bereits unzulässig.
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B. Unbegründetheit des Antrags

Angesichts der Unzulässigkeit des Drganstreitverfahrens ist nur hilfsweise auch auf die Un-
begründetheit des Antrags einzugeben.

Der Antragsgegner hat den Antragsteller durch die Wertentziehung vem 22. Februar' 2017 die
Rechte des Abgeerdneten aus Art. 17 LVerf SH nicht verletzt.

1. Schutzbereich des parlamentarischen Rederechts

Der Antragsgegner hat den Antragsteller durch eine Wertentziehung nach § 67 Abs. 1 LTGD
SH mlässlich einer in der Sitzung des Parlaments vem 22. Februar 2017 getätigten Erklärung
zum Abstimmungsverhalten fdmrlich sanktieniert und damit in den Schutzbereich seines Re-
derechts eingegriffen.

Das parlamentarische Rederecht ist ein Element der in Art. 17 LVerf Si-l etablierten und ge-
schützten Statusrechte der Abgeerdneten. Aueh wenn es nicht ausdrücklich in der Nerm be-
namrt ist, lblgt das Rederecht aus der Funktiun und den Aufgaben des Parlaments und der
Bedeutung des einzelnen Abgeerdneten für diese,

Urteil des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts vem
17.05.2017, LVerfG 1717, Rn. 36; Hübner, in: v. MutiualWuttke7Hübner,
Kemntentar zur Landesverfassung Schleswig-Hclstein, Kiel 1995, Art_ 11 Rn.
17.

Der Schutzbereich des Rederechts ist weit zu verstehen. Er umfasst sämtliche Wcrtbeiträge
iın Plenum. Eine Differenzierung der verschiedenen Beiträge im Rahmen der parlamentari-
schen Diskussien würde der hehen Bedeutung des parlamentarischen Rederechts als Teil der
ven Art. 17 LVerf SH geschützten Abgeerdnetenrechte nicht gerecht,

Urteil des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts vem
17.05.2017. LVerfG 1717. Rn. 36.

Der Schutzbereich des parlamentarischen Rederechts tnnfasst damit auch die hier in Streit
stehende Erklärung zum Abstimmungsverhalten gem. § 64 Abs. 2 LTGD SH.
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II. Schranken des Rederechts

Art. 17 LVerf SH gewährt das Rederecht der Abgeerdneten nicht tmbeschränkt und unein-
schrättkbar.

Bereits der ven der Landesverfassung selbst bestimmte Ausschluss der Aussprache bei der
Wahl des Ministerpräsidenten eder der Ministerpräsidentin in Art. 33 Abs. 2 Satz l LVerf SH
zeigt, dass das parlamentarische Rederecht Schranken kennt. Diese Schranken müssen sich
nicht netwendigerweise allein ausdrücklich aus der Verfassung ergeben, sendem sie können
auch in anderen Rechtsnermen enthalten sein, scweit diese dem Schutz verfassungsrechtlich
relevanter Rechtsgäter dienen.

Wie das Landesverfassungsgericht klargestellt hat, ist ein Ausgleich zwischen der Verwirkli-
chung des parlamentarischen Rederechts und dem nctwendigen Schutz anderer gleichrangigcr
Verfassungsgüter netwendig. Als selche Verfassungsgüter kemmen insbesendere das Rede-
recht anderer Abgeerdneter, die Funktiensfähigkeit des Parlaments und geschützte Rechtsgü-
ter Dritter in Betracht,

Urteil des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts vem
17.05.20] 7, LVerfG 1717, Rn. 41; Hffgfefsptltz, in; Mer-
lek7Schlicsky7Wiefelspütz, Parlamentsrecht. Baden-Baden 2016, § l2 Rn. 32.

Der Ausgleich zwischen dern parlamentarischen Rederecht und anderen Rechtsgütem ven
Verfassungsrang cbliegt in erster Linie dem Parlament selbst. Je nach Regelungsgcgenstand
kann die netwendi ge Bcscluänkung des Rederechts in der Verfassung selbst, in einem einfa-
chen Gesetz rider auch in der Geschäftserdmmg des Parlarttents erfclgen.

in dem verliegenden Verfahren begrenzt § 6 Abs. 3 LVerfGG zum Schutze der Integrität des
Landesverfassungsgerichts und seiner Richterinnen und Richter das parlamentarische Rede-
recht.

III. Einschränkung des Rederechts durch den
Landtagspräsidenten auf der Grundlage der Geschäftserdnung

Der Schutz des Rederechts sewie Anwendung und Durchsetzung seiner Schranken cbliegt
dem Landtagspräsidenten. Er führt die Geschäfte des Landtags. Zur Verfelgung und Durch-
setzung dieses und anderer verfassungsrechtlich legitimierter Ziele bei der Einschränkung des
Rederechts enthalten §§ 52 ff. LTGD SH Verschrifien zur Redeerdnung und §§ 65 ff. LTGD
SH ein abgestulics System an Drdnungsmaßnahmen.
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1. llrlaÀstabsblldung

Bei der Emrittlung des verfassungsrechtlichen MÀstabs ftir die Prüfung eines Eingriffs in die
parlamentarische Redefreiheit ist zu differenzieren, eb der sneitgegenständliche Eingriff an
die äußere Gestalt und Ferm des Redebeitrags eder aber an seinen inhalt anknüpft.

Wird eine Grdnungsmaßnahme wie ınit Blick auf die streitbefangene Erklärung zur Abstim-
mung durch den lnhalt einer Aussage hcrvergerufen, kann das Landesverfassungsgericht
nicht nur [wie bei Anknüpüıng an die äußere Fcnn einer Aussage) prüfen, eb alle entschei-
dungsrelevanten Tatsachen bekannt waren, die Bewertung des Verhaltens gemessen an der
senstigen Parlamentsprazis dem Gleichheitssatz genügt, cb die Maßnahme effensichtlieh feh-
lerhaft eder willkürlich erscheint und cb die Auswahl des Ürdnungsmittels zumindest als ver-
tretbar erscheint.

Urteil des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts vem
17.05.2017, LVerfG 1717, Rn. 47.

Vielmehr muss das Gericht auch feststellen, eb durch den lnhalt der Aussage andere gleich-
rangige Rechtsgüter ven Verfassungsrang verletzt eder gefährdet waren, die durch den Ein-
griff geschümt wurden, da auf den Inhalt einer parlamentarischen Aussage bezegene Maß-
nahmen nach den eben dargestellten Grundsätzen ausschließlich an die Verletzung ven Rech-
ten anderer Vcrfassungsergane, ven Rechten Dritter eder ven Interessen der Allgemeinheit
mit Verfassungsrang anknüpfen dürfen,

Urteil des Schleswig-Helsteinischen Laıtdesvertiassungsgerichts vem
17.05.2017, LVcı'fÜ 1717, Rn. 55.

Scweit die „Rechte“ anderer Verfassungsergane betreffen sind {und ven diesen in der Felge
die Rede ist), liegt auf der Hand. dass es sich inseweit nicht um subjektiv-iiffentliche Rechte,
sendem vielmehr um instituticnelle Befugnisse, Kempetenzen und Rechtspesiticnen handelt.

inseweit ınuss im Einzelfall ein Ausgleich zwischen dem parlamentarischen Rederecht aus
Art. 17 LVerf SH und den gleicluangigen Rechtsgütem ven Verfassungsrang als Schranken
des Rederechts hergestellt werden.

2. Benrteilungsspielraum des Landtagspräsidenten

Dem Antragsgegner kemmt bei Anwendung und Durchsetzung dieser Regeln ein Beurtei-
lungsspielrauın zu, da die Bewertung des Verhaltens bestimmter Abgeerdneter durch den
Landtagspräsidenten im Kcntezt des Ablaufs und der Atrnesphäre der jeweiligen Sitzung zu
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sehen ist. Die Ausübung der dern Landtagspräsidenten ilbcnragenerı Ürdrıungsgcwalt verlangt
eine vvertende Entscheidung bei Ausübung des zur 'v'erRig1.ıng stehenden. abgestuften Systems
m Ürdnungsmaßnahrnen. Aut`g;rund der auch aut" Präventicn ausgerichteten Ürdnungsmaß-
nahmen enthält diese Entscheidung prcgncstische Ervvägungen, welche bei einer nachträgli-
chen vertässungsgerichtlichen Überprütiıng nicht vcllstärıdig nachvcllziehbar sind,

Urteil des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts vcm
l?.ü5.2ÜlT', L`v'ert`G HIT, Rn. 43 f.; Urteil des Sächsischen Uerfassungsgc-
richtshct`s vcm t}3.l 1.21111, VE 3tl-l-I 1, NVWZ-RR 2012, E9.

[lern Landesverfassungsgericht ist es scmit nicht möglich, die vcm Antragsteller angegri¿`ene
Wcrtentziehung vcllständig zu überprüfen. Die begehrte Feststellung der Rechtswidrigkeit
dieser Wtırtentziehung lrummt nur in Betracht, wenn der Antragsgegner die Grenzen des ihm
zultcnımenden Ecurteilungsspielraurns überschritten hat. der je nach Ankniipfungspunkt in
dcm dargelegten Sinne zu differenzieren ist.

IV. Rechtmäßigkeit der Werten tziehuug

Der Antragsgegner hat den ihm zustehenden Eeurteilungsspielraum bei der Feststellung dcr
Rechtsverletzung. der Anwendung der Errnächtigungsgrundlage und der Festlegung der
Rechtsfclge nicht überschritten.

1. 'Herfassungsrechtliche Rechtfertigung tler Wertenüiehung

Ein Eingriff in die Redefreiheit des Abgeerdneten darf nur zum Schutze gleicluangiger
Rechtsgüter ven `v'crt`assungsrang ver Verlctzung eder Ge t`.=il1rdung erfclgen.

al Verletzung ven Rechten eines 'v'erfassungsurgaııs

Zu den zu schützenden Rechten gehiirerı nicht nur private Rechte, sendem auch die verfas-
sungsrechtliche Stellung. die Rcmpetcnzen und die Funl«-ıtienstfsilügkeit anderer., grundsätzlich
dern Parlament gleichrangigcr Verfassungsergane sewie ihrer lvlitglieder. Der Antragsteller
hat durch seine streitbefangene Außerung diese Rechte eines andererı Verfassungsergane ver-
letzt.
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[1] Das Landesverfassungsgericht als Verfassung:-scirgan

Die Grundlage für die Errichtung des Landesverfassungsgerichts hat der Verfassungsgeber in
Art. Sl LVert`SH geschaffen. Existenz, Stellung und Aufgaben des Schleswig-Helsteinischen
Landesverthssungsgerichts ergeben sich im Wesentlichen uınnittelbar aus der Verfassung des
Landes. Dies macht deutlich, dass es sich bei dem Gericht urn ein Verfassungscrgan handelt,

zu den entsprechenden Kriterien eines Verfassungsergane: Kfeepfer, Verfas-
sungsrecht L Ilül I, -§ l-4 Rn. E.

Die Eigenschaft des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts als Verfassungser-
gan vvird durch § 2 LVerfGG bestätigt, in dem das Gericht als „ein allen übrigen Verfes-
snngserganen gegenüber selbstständiges und unabhängiges Gericht des Landes" bezeichnet
wird. §1 I2 Abs- .'31 LVerR]G räumt dern Landesverfassungsgericht Autnnernie ein, sich eine
Geschättserdnung zu geben. Die Mitglieder des Schleswig-Helsteinischen Landesverfas-
sungsgerichts verfügen über cine bescndere Rechtsstellung, die sie der Disziplinargewalt an-
derer staatlichcr lnstitutinnen entzieht. Sc ist die Unabhängigkeit und pelitische Neutralität
durch Art. 51 Abs. 4 LVerf SH sewie § S LVerfGG geschützt. Das Landesverfassungsgericht
ist damit als „Httter“ über die Landesverfasstuig kcnzipiert. Es ist wie das Bundesverfas-
sungsgericht irn Bund ein nberstes Verfassungscrgan,

Btneksrcin. Das Lmtdesvcrfassungsgericht ven Schleswig-Hclstein., Kiel 2014,
S. 62 f.; ausdrücklich für Hessen: Urteil des BVerfG vern 24.Ü3.l9ä.'-1'.. NJW
1982, I5?? {l5S2); Starck, in: dersiäteni, Lan-:lesverfassungsge¿chtsbarkeit,
Band l. E!-aden-Baden 1983, S- 155 f.

Die Eincrdnung des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts als Verfassungser-
gan unterscheidet es vern Landesrechnungshcf Schleswig-Hnlsteln, dessen Mitglied in der
maßstabsbildenden Entscheidung LVerfG l.~'l'i' vcm l'i'. Mai Elli? Gegenstand einer Erklä-
rung zur Abstimmung war.

Der Landesrechnungshef ist zwar auch in der Verfassung des Landes instituticnalisiert, übt
indes anders als dies ¿ir ein Vcrfassungsurgan erfcrderlich ist., keine staatsleitenclen Tätigkei-
ten aus. Er verfig über staatserganisaticnsinternc Prü¿ıngs-¬ Rcntrell- und Beanstandunge-
kcrnpetertzen, nicht aber über esterne, staatsleitende Entscheidungsbefugnisse. Gern. § l Abs.
I LRH-G ist er eine selbstständige nberste Larıdesbehürde und darnit der Exekutive znzuerd-
ncn. Er ist aber kein Verfassungsurgan,

vgl- tür die vergleichbare Rechtslage in Sachsen-Anhalt: Urteil des Landesver-
fassungsgerichts Sachsen-Anhalt vctn 23.II.2lll5, l'-iVwZ Zülti., 52'? 11523 fil;
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SefreÀèzy¿¿fulÀj LEV EÜÜE, 3. 3Ü'l.-3' IT. (3Ü'9 l°.j=; ¿it' den BKH Kühe, lI`t¦

Maunzlßürig, GG, Stand: Dezember 2Ült'5, Art. ll4 Rn. 152.

(2) Sehutzgegenstand

Der verfassungsrechtliche Schutz des Landesverfassungsgerichts als Verfassungscrgan um-
fasst dic Integrität des Ansehens und der Autcrität seiner Mitglieder sewie des Gerichts als
lnstittlllen.

Das Landesverfassungsgericht kann seine Funkticn als allein anhand rechtlicher Maßstäbe
handelnder Hüter des Verfassungsrechts nur wahmehmen, wenn es sich dem parteipelitischen
Diskurs entzieht und in diesen auch nicht durch Dritte invclviert wird. Dies bedeutet natürlich
nicht, dass die Entscheidungen des Gerichts keine pelitische Relevanz aufweisen; aber es
handelt sich bei ihnen um aus der Verfassung anlrand juristischer Metheden ableitbare Be-
sehränlemgen pelitischer Gestaltungs¿eiheit. Das Gericht wirkt damit an der Schnittstelle ven
pclitischem und juristischcm Diskurs, bezieht seine Auterität in jenem aber verrangig aus
dem Umstand, dass er in ihm nicht die Relle eines Alrteurs hat.

Dass die gebetene Distanz des Gerichts zum politischen Diskurs auch der institutienellen Si-
cherung bei der Wahl der Richterinnen und Richter bedarf, hat auch das Bundesverfassungs-
gericht für die Ebene des Bundes betent. Anlass der entsprechenden Kritik war der Umstand
gewesen, dass der Bundestag die ven ihm zu berufenden Richter des Bundesverfassungsge-
richts nach damaliger Rechtslage in indirekter Wahl durch einen aus zwülf Abgeerdneten
bestehenden Wahlausschuss {§ ti BVerfGG] wählte und damit diesen Vergang dem breiten
pclitischen Diskurs im Plenum entzcg.

Nach Ansicht des Gerichts realisierte sich in dieser indirekten Ferın der Walrl das „gesetzge-
berische Ziel, das Ansehen des Gerichts und das Vertrauen in seine Unabhängigkeit zu festi-
gen und damit seine Funktiensfalıigkeit zu sichem.“ Das Verfassungsgericht kann Funktiens-
einbuli-en erleiden, wenn die Wahl seiner Mitglieder nicht in einer diesen Verstellungen ent-
sprechenden Art und Weise erfelgt. Der Schutz des Ansehens des Verfassungsgerichts und
des Vertrauens in die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts stellt ein Rechtsgut mit Ver-
fassungsrang dar. Der Gesetzgeber ist daher nicht daran gehindert, bei Bestimmung der Me-
dalitäten der Richtenvahl zum ächutz des Verfassungsgerichts und seiner Furılctiensfähigkeit
eine Einschränkung parlamentarischer Rechte im \Vahlvert`äl1ren vcizunehmen.

eve-res ısı. see rasen.
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Auch aus diesen Aus¿íhrungeu wird deutlich, dass die Neutralität sichernde Distanz eines
Verfassungsgerichts ven dem pelitischen Diskurs ein Rechtsgut ven Verfassungsrang dar-
stellt, dessen Sicherung dem einfachen Gesetzgeber u.a. durch die Ausgestaltung des Wahl-
verfalrrens cbliegt.

(31 Ausspracheverbet als Schutzinstrument

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, diese tatsächliche und in cler Öffentlichkeit wahrzunehmen-
dc Distanz durch die einfach-gesetzliche Ausgestaltung der Grganisatien des Landesverfas-
sungsgerichts zu schützen. Dies gilt insbesendere ¿ir die l-Vahl ven Verfassungsrichtenı, bei
der eine äffentliche Persenaldiskussien ver Amtsantritt verhindert werden sell. Eine selche
Diskussien anlässlich der Wahl sell §äAbs. 3 LVerfGG verhindern, aufgrund dessen die
Wahl der Richteriımen und Richter nicht nur geheim, sendem auch elme Aussprache erfelgt.

Eine parlamentarische Aussprache über die znr Walrl stehenden Kandidatinnen und Kandida-
ten anlässlich der Wahl hätte nahezu zwarıgsläu¿g eine ven der Verfassung unerwünschten
Pelitisicrimg des Wahlvergangs und damit des Gerichts zur Felge. Sie würde die Gefaln in
sich bergen, dass die fachliche Integrität und Auterität der zu wählenden Persenen aus rein
pelitischen Er¬.väg1.mgen - um die Verschlagenden zu diskreditieren - mit nachhaltigen Fel-
gen in Frage gestellt werden künnte- Ein entsprechender Eindruck in der Öffentlichkeit wäre
für das Gericht und seine Aufgabe in der verfassungsrechtlichen Architektur des Verfassungs-
staats ausgeeprechen schädlich.

Aus diesem Grunde ist ein Ausspracheverbet wie dies in §› ci Abs. 3 LVerfGG vergesehen ist
auch außerhalb Schleswig-Helsteins bei der Wahl der Richterinnen und Richter der jeweili-
gen Verfassungsgerichte ven Bund und Ländern durchweg üblich.

Vgl. § 6 Abs. l Satz l BVert`GG; § Bla Abs. 3 Satz l der Geschä¿serdnung
des Landtags ven Baden-Württemberg i.d.F. vem Ül.ß6.I9S9; Art. 4 Abs. l
Satz 2 des Gesetzes über den Baverischen Verfassungsgerichtshef venı
1Ü.ü5.l'5l'9tl; § 2 Abs. l Satz l des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshef
vem üS.ll.l99À; § 4 Satz l des Verfassungsgerichtsgesetzes Brandenburg
i.d.F.d-B. vem 22.11.1995; § 4 Abs. I Satz l des Gesetzes über das Hamburgi-
sche Verfassungsgericht i.d.F. vem 23.03.1982; ~§ 4 Abs. 1 des Landesverfas-
sturgsgerichtsgesetztes Mecklenburg-Verp›emmern vem l9.ß?.l994; Art. S5
Abs. 2 Satz I der Niedersächsischen Verfassung vem l9.Ü5.l'šl93; § 4 Abs. l
Satz des Verfsssungsgerichtshefgesetzes Nerdrhein-'Westfalen vem
t4-l2.19S9; § 3 Abs. l des Gesetzes Nr. 645 über den Verfassungsgerichtshef
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i.d.F.d.B. veın th'i.ü2.2DÜl; § 3 Abs. l Satz I des Säe-hsischcn Verfassungsge-
richtshetgesetzes vem lS.t]2. IPP3; § 3 Abs. I Satz 3 des Landesverfassungsge-
richtsgesetzes Sachsen-Anhalt vem 23.t3S.lil93 (LVerfGG Sachsen-Anhalt): ll
3 Abs. l Satz l des Thüringer Verfassungsgerichtshefgesetzes vem 2S.ßt:'i. 1994

Die Gesetzgeber gehen zur Begründung dieser Regelungen im Sinne der bereits dargelegten
nctwendigen Vrlahrung ven Distanz daven aus, dass parlamentarische Diskussienen zur Ge-
währleistung einer sachlichen Meinungsbildung über die fachliche und persünliche Gualitika-
tien der Vergcschlagenen unter "iVal'm.rng persänlicher Belange ungeeignet sind,

z.B. Bundestagsdrucksache lSl2?3'l', S. 4; Larıdtagsdrucksache Bayern
llIl2ü92, S. I5; Grünewelrf, in: Beck`scher Gnline-Kemmentar BVeı-REG, 3.
Editien 2ül?, §- e Rn. ti.

Durch das ausdrückliche Verbet der Aussprache ver der V-fahl der Landesverfassungsrichter
in § 6 Abs. 3 LVerfGG hat auch der hiesige Landesgesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass
er das Landesvertässungsgeıieht und seine Mitglieder ver titfentlichen Persenaldiskussienen
schützen will. Den Laırdtagsmitgliedem sell bei der Abstiıruntmg eine Außerung zu den Per-
senen und zum Verfassungsgericht unmöglich gemacht werden, um auf diese Weise die gebe-
tene Distanz des Gerichts ven dem pelitischen Diskurs zu gewährleisten.

Weiteres - wenn auch inhaltlich verhundenes - Ziel dieses Ausspracheverbets ist der Schutz
der Unabhängigkeit der Verfassungsrichter. Ihnen muss eine bescndere Rechtsstellung einge-
räumt werden, welche sie jeglicher äußerer Dienstaufsicht eder Disziplinergewalt entzieht,
um ihre Unabhängigkeit gegenüber äußeren {pelitischen} Einflüssen zu bewaln'cn,

Blnclcrretn, Das Landesverfassungsgeıicht ven Schleswig-Hclstein, Kiel 2014,
S. 64 n1-w.I'~l.

Das durch den Antragsgegner durchgesetzte Ausspracheverbet dient damit dem Schutz eines
Verfassungsergms und der verfassungsgemäßen Ausübung seiner Funktienen.

(41 Verletzung der Rechte durch den Antragsteller

Im verliegenden Fall hat der Antragsteller durch seine Äußerungen das verfassungsrechtlich
geschützte Ansehen und die Auterität des Landesverfassungsgerichts rmd seiner Mitglieder
effen in Frage gestellt. Der Antragsteller brachte in der Er-itiffntmg seiner Erklärung zum Ab-
stimmungsverhalten zum Ausdruck, dass sich seine Ablehnung auf das Verfahren der Rich-
terauswahl beziehen sell:
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.,Dies.er llfairiı-mıreiriag earn Landesvct3"itssarrgfsgertcirt ist nicht ctrstinrnutngs-
_fa`irt'g. weil ihnr keine eÀiane r-flttssciıreibang der Stellen and keine ergcä›ni'seÀ`c-
ne gerneinsatne Stiche nach den .bestqttaii¿zierten ..fart'sten verattsgegangen
ist. "; alle felgenden nicht besenders gekennzeiclmeten Zitate finden sich in
dem Pienaıpretekell des Schleswig-Helsteinischen Landtags (IS. Viahlperie-
de), l4ß. Sitzung, 22. Februar 2lll'?, S. l¿ed f.

Diese Kritik am Auswahlverfahren äußerte der Antragsteller aın Tag der Wahl, se dass diese
schlechterdings nicht ven den kenkret vnrgeschlagenen und gewählten Mitgliedern iseliert
betrachtet werden kann. Zeit und Grt der Äußerung stellen einen direkten Zusammenhang
zwischen dem (aus Sieht des Antragstellers] fehlerhaften Auswahlprezess und dessen Ergeb-
nis - den unmittelbar zuver gewählten Richtern - her. Dies gilt insbesendere, wenn er betent.
dass „heine ff Suche nach den ircstqaaiitisierten Jaristen veraasgegangen ist“. Die Auße-
nıng impliziert, dass die gewählten Richter nicht am besten qualifiziert sind, sendern vielmehr
Begünstigte eines pelitisch geprägten, apekrjfphen Auswahlverfahrens sind, in dem die rich-
terliche Gualitikatien ein bestenfalls nachrangiges Kriterium darstellt.

Diesen Kem der effcnen Kritik an den lvlitgliedem des Gerichts zeigt auch der weitere Ver-
laufder streitbefangenen Außerung:

„Wir iztrarrciren die besten lf"etj"assangsric.lrterfi`ir diese wicittige .rin,fgabe.“

Dies unterstreicht die verherige Aussage, nach der die zuver gewählten Mitglieder des Lan-
desverfassungsgerichts nicht die besten für ihre Aufgabe sind.

Weiter erklärte der Antragsteller:

„Die Tap-Qaaiifikatien und die Unabhängigkeit .seiner Mitglieder' sind deswe-
gen n-rcirtig, am jeden Anschein za veririndcrn. ,pelitisch indsante .Ents'cneidan-
gen könnten ,neiitiscn and nicht i=cı;ıfassangsrecntitci: :nett-viert sein. Genau die-
ser Eindruck kann entstehen, wenn .sicit die Citetfs ven "

„Genau dieser Eindrueil: kann entstehen, wenn die Riehtersteiien am Landes-
r-'erfassangsgericiıt ven Parteien antereinander aafgetet'it werden and statt ei-
ner ejffettrtn Bestenettsiese..

Auch wenn die Äußerung verıneintlich nur das Verfahren der Auswahl betreffen sell, zweifel-
te der Antragsteller die pelitische Unabhängigkeit des Landesverfassungsgerichts und seiner
zuver gewÀılten Mitglieder direkt an. Nach seinen Aussagen gilt cs, den „Anschein pelitisch
metivierter l_.-`ntscheidungen“ zu verhindern, jedcch entstünde für die vem Landtag zuver ge-
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vvälılten Mitglieder „genau dieser lrlinclruek“. Der Antragsteller legte nahe, dass in der gewähl-
ten Besetzung dcs Landesverfassungsgerichts ¿lr künftige Entscheidungen eine pelitische und
keine verfassungsrechtliche Metivatien zu erwarten ist.

Die Äußerungen des Antragstellers lassen nicht erkermen, dass er die für den kenkreten
V-ialrlvergang vergeschlagenen Persenen fiir geeignet hält eder ven der geäußerten Kritik
ausnehmen mtichte. Eine Begrenzung seiner Erwägungen auf das Verfahren, wie sie nech in
der dem Urteil des Landesverfassungsgerichts vem l'i'. Mai 2Ül'i' zugrundeliegenden Erklä-
rung erfelgt war (,.l'l"`ir weiien nicht sagen. dass Herr Weiiescn fiir dieses i:›cstinnnre Amt an-
geeignet H-'dra“_},

Plenarpretekell Schleswig-Helsteinischer Landtag (IS- 'r«Vahlp~c-rie-de), l35. Sit-
zung, I4. Dezember 2016, S. l l34l,

fand in dem verliegenden Fall nicht statt. ln seiner Kritik an der Auswahl der Richterinnen
und Richter des Larıdesverfaıssungsgenchts unmittelbar nach ihrer l-Valrl durch den Landtag
brachte er erhebliche Zweifel an deren Quali¿katien und Unabhängigkeit zum Ausdruck-
Darüber hinaus legte er für künftige Entscheidungen des Landesverfassungsgerichts in eben
dieser Besetzung pelitisch metivierte Entscheidungen nahe.

Der verfassungsrechtliche Schutz des Ansehens und der Auterität des Landesverfmsungsge-
richts und seiner Mitglieder verlangt die Venneidung äffentlicher Persenaldiskussienen und
üffentlich geäußerter Zweifel a11 der Unabhängigkeit und Qualitikatien des Gerichts und sei-
ner Mitglieder. Die Außerungcn des Antragstellers verletzten semit die Rechte des Verfas-
sungsergane Landesverfassungsgericht.

Den dargelegten verfassungsrechtlich induzierten Schutz ven Auterität rmd Integrität des Ge-
richts kann §6 Abs. 3 LVerfGG aber nur dann entfalten, wenn er sich auch im Rahmen einer
Erklärung zur Abstimmung inseweit realisiert als deren Gegenstand gerade nicht diejenigen
Außerungen sein dürttrn. die eigentlich durch das Ausspracheverbet tmterbunden werden sel-
len. Dies wird auch im Felgenden deutlich:

b] Verletzung ven Rechten anderer Abgeerdneter und Fraktienen

Die Außerungen des Antragstellers verletzten weiter die Rechte der anderen Abgeerdneten
und Fraktienen des Schleswig-Helsteinischen Landtags durch Missachtung der inhaltlichen
Grenzen des § 64 Abs. 2 LTGG SH.
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{I} Gleiclılreitssichernde Funktien der Redeerdnung

Die Funktinnsfähigkeit des Parlaments und die Rechte anderer Abgeerdneter und der Fraktie-
nen stellen selche Rechtsgüter ven Verfassungsrang dar, an die inhaltshezegene Grdnungs-
maßnahmen anknüpfen köımen. Die Geschäftserdrrung des Landtags bringt dabei die Rechte
der Abgeerdneten und Fraktienen zueinander in einen Ausgleich,

Urteil des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts vem
l?.ti5-2til'i, LVerfG lt1'i', Rn. 55.

Diese gleichheitssichemde Funktien kann die Redeerdnung aber nur dann gewährleisten,
wenn ihre Veraussetzungen und Rechtsfelgen eingehalten werden und nicht einzelne Abge-
erdnete sich Redebefugrisse außerhalb der Redeerdnung verschaffen.

(2) Veraussetzungen urıd Grcrızen der Erklärung zur Abstimmung

Im Zusammenhang ınit Abstimmungen sieht li 154 Abs. 2 LTGG SH als Senderferm der par-
lamentarischen Außerung außerhalb der parlamentarischen Debatte ver, dass jeder Abgeerd-
nete und jede Fraktien „das Recht [hat], ihre eder seine Abstimmung kurz zu begründen".
Sehen der Wertlaut der Verschriti macht deutlich, dass die Erklärrmg zur Abstimmung als
weitere Ferm der parlamentarischen Außerung sewehl in zeitlicher {„kurz“, „Dauer ven drei
Mínuten“]ı als auch in inhaltlicher Hinsicht (Begründtmg des Abstimmungsverlraltensl be-
schränkt ist. Hieraus felgt, dass der Abgeerdnete sich inhaltlich im Rahmen der Tageserdnung
bewegen muss,

Urteil des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts veın
l"i.ß5.2ßl?, LVerfG lill, Rn. Se mit Verweis auf Wartke, in: Arens, Ge-
schäftserdnung des Schleswig-Helsteinischen Landtags, Kiel IPPP, ti ö5.

Eine Erklänıng zur Abstimmung srrll den Abgeerdneten die Möglichkeit bieten, eine eigene
Entscheidung in der Sache kurz und knapp zu begründen. Auch wenn sich die inhaltliche Ab-
grenzung zwischcn einem Beitrag zu einer Aussprache im Laufe der parlamentarischen De-
batte zu einem Bcratrmgsgegenstand einerseits und einer Erklärung zur Abstimmung anderer-
seits nach dem Urteil des entscheidenden Gerichts vem IT. Mai 2t}l 7 als schwierig erweisen
wird,

Urteil des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts vem
l'l'.(l5.2t]l?, LVerfG lil?, Rn. 5'? ff.,
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ist es dcch auch nach Arısíclıt des Landesverfassungsgerichts unzulässig, dass eine Erklärung
zur Abstimmung in eine „allgemeine Debatte überfilhrt“ wird,

Urteil des Schleswig-Helsteinischen Landesverfassungsgerichts vcm
l?.Ü3.2Ü|'i', LVerfG H17, Rn. 53; sc auch Trnssmnnn, Parlamentsrecht des
Deutschen Bundestags, München l'F.ll'i"i', § 5'-El Rn. 6 m.w.l'~l.

(3) Besendere Grenzen der Erklärung zur Abstimmung
bei Abstimmungen mit gesetzliehem Ausspracheverbet

Bei der Bestimmung der inhaltlichen Grenzen einer Erklärung zur Abstimmung und damit bci
der Auslegung run § 64 Abs. E Satz l LTGÜ SH ist indes in dem verliegenden Fall die gc-
sctzgeberischc Entscheidung in § 6 Abs. 3 Satz 1 LVerfGG zu berücksichtigen, in der sich
das dargelegtc verfassungsrechtliche Anliegen des Echutzes ren Auterität und Integrität des
Landesverfassungsgerichts widerspiegelt.

Die Erklärung zum Abstimmungsverhalten muss sich - wie vcm Landesverfassungsgericht in
der Entscheidung vcm IT. Mai ílül? dargelegt - innerhalb des Gegenstands des jeweiligen
Tageserdnungspunktes bewegen. Der Tagescrdnungspunkt 25 .,'-hialıl ven Mitglicdem und
stellvertretenden Mitgliedern des Schleswig-Helsteinischen l.andesvcrt`assungsgerichts" hat
durch gesetzgeberische Entscheidung elme Aussprache zu den zu wählenden Persenen zu
erfclgen. Hieraus lblgt ¿ir die Erklärung zur Abstinırntlng in diesem Fall, dass auch diese
nicht die gewählten Persenen zur Diskussien rmd Dispcsitien stellen dert". Die Einschränkung
des §6 Abs. 3 LlierÀ¿ü wäre iímlrticnslcs, wenn in einer anschließenden Erklärung zum
Abstimmungsverhalten über die gewählten Persenen in einer Art und Weise gesprcchen wer-
den köruite. die diese l'-lcrm aus verfassungsrechtlichen Gründen zu unterbinden sucht.

§ ti Abs. 3 Satz 1 l.`t›'erl`GC`ı schützt damit das vcm Schleswig-Helsteinischen Landesverfas-
sungsgericht als Gnırıd ¿lr die Einschränkung der Redelrefiheit entwickelte Ciut der Integrität
anderer \›"erl“assungscrgane und dieser Schutz setzt sich ebenfalls bei der Auslegung und An-
wendung wcn § 64 Abs. 2 LTGÜ Sl-l dureh.

{-1} Verletzung vun § 64 Abs. 2 LTÜÜ SH, §› 6 Abs. 3 Salz l LVerfGG

Diese aus § 64 Abs. 2 LTGÜ SH, § 6 Abs. 3 Satz l LVeriiÜÜ felgenden Grenzen des parla-
mentarischen Redcrechts hat der Antragsteller durch seine Aullerungen nicht gewahrt. Seine
Ausführungen stellen einen allgemein-prili¿schen Diskttssiensbeilrag dar.. weleher unter ande-
rem die Persenen der gewählten Richteriıuıen und Richter diskreditiert.
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Se endete der Redebeitrag des Antragstellers ver der 'Wertentzieluutg felgendcrmalflenz

Jtlach unserem Grundgesetz hat jeder deutsche Staatsangehörige nach seiner
Eignung, Bgliihigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem dll
jentlichen Amt. Richter- und .flnii-'altsverhrlnde ferdern dementspreclrend eine
dgfentliche Ausschreibung auch der Stellen am Landesverfassungsgericht. Drtr
ist nhtig, um den hesten lnteressenten iiherhaupt eine Chance zu gehen. sich zu
melden und sich ins Gesprriclt zu hringen. Ohne hjfentliche rlussehreihung ha-
hen selhst rap-qualifizierte lf'et;t'ussungsrechtslehrer, zum Beispiel aus herrsch-
hnrten Bundesländern. die zum Tell jahrelange rlrheitset;fnht'ung an .Verfes-
srtngsgerlehten erwarhen heben. heine (Thunee. "

Anstelle einer Begründung des Abstimmungsverfahrens zielte der Beitrag des Antragstellers
auf eine Veränderung des llerfahrens für die Auswahl der Mitglieder des Schleswig-
Helsteinisehen Landesverfmsungsgeriehts. Eine Diskussien, wie diese Auswahl de lege
ferenda ertblgen keruıte. ist dem Antragsteller als Mitglied des Schleswig-Helsteinischen
Landtags durch Einbringung entsprechender Gesetzesinitiativen möglich gewesen. Weiterhin
hätte er gem. li 51 Abs. l Satz 2 LTGG SH die gesetzlichen Regelungen zur Wahl der Mit-
glieder des Landesverfassungsgerichts zum Gegenstand der Tageecrdnung machen kennen.
Die Erklärung zum Abstirnmungsverhalten nach § 154 Abs. 2 LTGÜ SH bezieht sich indes auf
die verherige Abstinunung iiber den lıllalrlverschlag für die Mitglieder des Landesverfas-
sungsgerichts. der nach dem hierilir ven -§ l la LTGG SH vergesehenen Verfaluen unterbrei-
tet werden war.

Der Antragsteller nutzte seinen Beitrag, um allgemein-pelitische Veränderungsverschlägc für
dieses Verfahren in die Öffentlichkeit zu tragen und in pclemisierender Ferm die Gesetzesla-
ge anzugreifcn. Die Grenzen des § tiv-l Abs. 3 LTGG BH fiir Erklärungen zum Abstimmungs-
verhalten wurden semit nicht eingehalten.

Die weiteren Aulllerungen des Antragstellers nehmen unmittelbar Bezug auf die Mitglieder
des Landesverfassungsgerichts.

„Dieser lfliahlverschlag zum Landestietfassungsgericht ist nicht zustlmntungs-
jlihig. well ihm keine aÀene .»'-lusschreihung der Stellen und keine ergchnisejfe-
ne gemeinsume Suche nach den hestqual.§t°tzierten Juristen vereusgegangen
1-SI' ıı

„Die 'l`c_n-Qrrali,lil:atr'cn und die Unahhdnglgkeit seiner Mitglieder sind deswe-
gen wlehttg, unrjeden rlnseheln zu verhindern. pelitisch hrlsunte Ent'sehet`dttn-



BeclterAntragserwiderung L*-.lerl`G 4ll'l' Seite|2ii

gen häirrrttert pelitisch und nicht verfitssutrgsreehtltch tnrn'r'viert seitt. Genau die-
ser Eindruclt kann entstehen. wenn sich die Chejfr ven "

„Genen dieser Eindruck kann entstehen. wenn die liichterstellen um Landes-
verfassungsgericht van Parteien untereinander aufgeteilt werden und statt ei-
ner allenen .tl'estemntslese.. .“'

Belche Aullenıngen bringen Zweifel an der Guali¿katien und Unabhängigkeit dieser Mitglie-
der zum Ausdruck. Bei künftigen Verfahren ver dem Landesverfassungsgericht sind nach
Ansicht des Antragstellers pelitisch metivierte Entscheidungen zumindest möglich. Eben sel-
che Bczugrıahrnen zu gewählten Persenen werden durch das Ausspracheverbet in § ti Abs. 3
Satz l L`v'erfGG ausgeschlessen. dessen Regelrmgsanliegen in eine systematische Auslegung
des § 64 Abs. 2 LTGG BH einzubeziehen ist.

Die Einsehränkruıg des §6 Abs. 3 Satz l L"v'ertGG darf nicht dadureh umgangen werden.
dass in einer Erklärung zum Abstimmungsverhalten die gewählten Persenen. ihre Eignung.
Befähigung eder fachliche Leistung diskutiert werden. Der Antragsteller nutzte seine Erklä-
rung zum Abstimmungsverhalten aber gerade. um Eignung und pelirische Unabhängigkeit der
Mitglieder des Landesverfassungsgerichts zum Diskussiensgegenstand zu machen. Auch in-
seweit verstiell er gegen die ven §- ti-'-l Abs. 2 LTGG SH gezegenen Grenzen und verletzte
insefcm durch Usurpatien eines geschällserdnungswiclrigen Rederechts die Rechte der ande-
ren Abgeerdneten und Fraktienen des Schleswig-Helsteinischen Landtags.

2. Anwendung dcr Rechtsgrundlage

Der Antragsgegner hat die Wertentziehung in rechtmäliiger Weise und insbesendere ehne
Überschreitung des ihm zukemmenden Beurteilungsspiclraums vergenemmen.

n] Keine unmittelbare Anwenrluııg ven § 67 LTGÜ SH

Die Geschäitserdnung gibt dem Antragsgegner lnstnımente zur Durchsetzung der Regeln an
die Hand. anhand derer die parlamentarische Redefreiheit zum Schutze anderer Rechtsgüter
ven Verfassungsrartg eingeschränkt werden kann. In dem hier verliegenden Fall hat der An-
tragsgegrıer dem Antragsteller in letzter hlensequenz das Wert entzegen. Die Befugnis des
Antragsgegrıers zur Wertentziehung ist mvar grundsätzlich in § 6? LTGG BH geregelt. aber in
dem verliegenden Fall ist diese "v'erschrlft nicht unmittelbar anwendbar.
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blueh §1 Et? Abs. 2 LTGG BH darf ein Redner eder eine Rednerin nach einer Entziehung das
Wen „zu diesem Beratungsgegenstand bis zur Eröffnung der Abstimmung nicht wieder erhal-
ten". Eine systeınatisehe Auslegung der Nenn ergibt.. dass eine 'tl-lertentzichung im Sinne des
§ 6'? Abs. l LTGG SH semit nur in selchen Fällen in Betracht kemmt. in denen auch die Fel-
gen des §5 15? Abs. 2 LTGG SH eintreten kiiımen. Erfasst sind alse nur die Fälle. in denen eine
Beratung zu einem bestimmten Beratungsgegenstand erfelgt und die Beratung nicht gem. ii
5? LTGG SH für geschlessen erklärt werden ist. Der Antragsteller hat in der Sitzung vem EE.
Febnıar EDI T zu TGP 25 eine Erkliinıng zum Abstimmungsverhalten gem. § 64 Abs. 2 LTGG
SH abgegeben. Diese Erklärung crfelgt zeitlich erst nach Feststellung des Abstimmurıgser-
gebnisses gem. ii 64 Abs. I L-TÜÜ Sl-l.

Zu dieseın Zeitpunkt diskutierte das Parlament daher gerade keinen Beratungsgegenstand
mehr. da dieser mit der Abstimmung abgeschlessen war. Auf die Erklämng zum Abstim-
mungsverhalten nach Ende der Beratung ist die Befugnis zur Wertentziehung gem. ll ti?
LTGG BH semit nicht direkt anwendbar und dessen Veraussetzungen gelten nicht.

Wartke. in: Arens. Geschäitserdnung des Schleswig-Helsteinischen Landtags.
Kiel 1999. § ei; Tressnrann. Parlamentsrecht des Deutschen Bundestags.
München l9'l'l, § 41.. Verb. und Rn. l. l. FE

lnsefem ist die líenstellatien auch hier eine andere als in dem der Entscheidung des Landes-
verfassungsgerichts vem ll. lvlai 2Ül? zugrundeliegenden Fall, in dem die Abstimmung nach
nicht stattgeñındcn harte und die Erklärung zur Abstimmung damit nech während des Bera-
tungsgegenstands stattgefunden hatte.

I1] 'tllertentzlehung bel Erklärung nach crfelgtcr Abstimmung

Ungeachtet der fehlenden uıunittelbaren Anwendung des §« ti? LTGG BH bei Erklämngen
zum Abstimmungsverhalten nach der Abstimmung ist dem Landtagspräsidenten auch in die-
sen Fällen eine Wertentziehung möglich, um den gebetenen Rcehtsgiiteıuchutz leisten zu
können.

1"ressmann. Farlamentsrecht des Deutschen Bundestags. München l9'l?. § 4].
Rn. |.2 f.

Indes gelten in einem selchen Fall andere Veraussetzungen: Einerseits ist 'v'eraussetzung lllr
die Wenentziehung, dass die in ti Es-l Abs. 2 LTGG SH gezegenen Grenzen fiir eine Erklärung
zum Abstirmnungsverhalten nicht eingehalten werden sind. Andererseits muss der Wertent-
ziehung regelmällig eine Ermahnung des Erklärenden verausgchen.
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li¿ittlre. in: Arens. Geschäftserrlnung des Schleswig-Helsteinischen Landtags.
Kiel 1999. §13? Anm. 2 a.E.

ln der Literatur wird allerdings auch vertreten. dass bei einer Erklärung zur Abstimmung das
Wert segar sefert entzegen werden kann.

Tressmann. Parlamentsrecht des Deutschen Bundestags. München l9TlT~'. § 41.
Rn. l.3

c} Rcchtzverletzungen als Grund für die WeÀentzlehung

Der .Auttragsteller hat durch seine Erklämng zur Abstimmung in mehrfacher Hinsicht Rechts-
nermen verletzt: Einerseits durch eine Verletzung des gesetzlichen Ausspracheverbets (§- fi
Abs. 3 Satz l LVerfGG). das die Rechte des Landesverfassungsgerichts und seiner Mitglieder
schützt. andererseits durch Verletzung der Rechte der anderen Abgeerdneten und Fraktienen
des Schleswig-Helsteinischen Landtags [§ ti-1 Abs. 2 LTGG BH i.V.m. §5 Abs. 3 Satz 1
LVerfGG)-

rl] Verausgclıcnde Ermahnungen

Der Wenentziehung sind segar zwei Ennalmungen des Antragstellers durch den Antragsgeg-
ner ve rausgegangen:

.delt hltte Sie. zur Suche zu sprechen. Herr rihgeerdneter. und zu beach ten. was
ich eingangs gesagt hehe- ich hai:-e das ernst gemeint.“

„Herr Abgeerdneter Dr. Brever. ich hitte Sie nach einmal sehr eindringlich zu
heachten. was ich eingangs gesagt hehe. und weise Sie darauf hin. dass ich
ihnen senst das Wert entziehe."

Unabhängig ven der Frage einer direkten eder entsprechenden Anwendung der Versehriften
der LTGG BH und unabhängig ven der Frage. eb Ermahnungen ver einer Vlertentziehung bei
der Erklämng zur Abstimmung überhaupt ertbrderlich sind. handelt es sich bei den Auilerun-
gen des Antragsgegrıers um Sachrufe. Hierfür spricht zunächst die Bezugnahme dcs Antrags-
gegners auf seine verangegangencn Aullerungen. in denen er die gesetzlichen Grenzen des
Rederechts in sachlicher Hinsicht ausgefiihrt hatte. insbesendere aber seine ausdrückliche
Bezugnahme auf die Sache {...zur Sache zu s,erechen“].
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vgl. Wrttthe. in: Arens, Geschäftserdnung des Schleswig-Helsteinischen Land-

tags. Kiel I999. § E15 Anm. 3.

Eemit hat der Antragsgegner die Rechtsgrundlage des § 67 LTGG BH (in entsprechender
Anwendung) ehne Überschreitung seines Beurteilungsspichaurns angewendet.

3. Auswahl der Reehtsfelge

Die Entscheidungen des Antragsgegıers. dem Antragsteller ¿ir seine Außerungen Emıalutun-
gen zu erteilen. waren verhältnismäßig und weisen auch im Übrigen keine Ermesscnsfehler
auf. Die aufdiese Ermahnungen gestützte Wertentziehung war rechtmäßig.

Die Wertentziehung ist bei einer direkten Anwendung des § öl Abs. l LTGG BH bei Verlie-
gen der Tatbestandsveraussetzungen nicht in das Emiessen des Landtagspräsidenten gestellt.
Dieselben Maßstäbe müssen tür die lhlertentziehung im Fall einer Erklärung nach § ötl- Abs. Il
LTGG SH gelten.

Dem Antragsgegner hat seınit kein Ennessensspiclraum zugestanden. da der Antragsteller
tretz wiederheltcr rechtmäßiger Emiahnungen seinen Redebeitrag in unzulässiger Weise fert-
gesctzt hat. Eine Überprü¿ıng der Ennessensausübung beschränkt sich inseweit auf die ver-
gelagerten Ennalmungen.

Gem. § +55 LTGG SH „karm“ der Landtagspräsidcnt Rednerinnen und Redner zur Sache ru-
fen. Für eine Ermahnung. die auf einer entsprechenden Arıwendung des Regclungskemplertes
der §§ ei ff. LTGG SH beruht. karuı daher nichts anderes gelten. Die Entscheidung über die
Erteilung einer Ennahnung ist in das pÀichtgemäße Ennessen des Antragsgegners gestellt.

liitrttlre. in: Arens.. Geschäftserdnung dcs Schleswig-Helsteinischen Landtags,
Kiel 1999. tl e5.

Die Erteilung einer Ermahnung nach den ersten uuulässigen Außerungen des Antragstellers
war verhältnismäßig. Ein mildercs. gleich effektives Mittel stand dem Antragsgegter nicht
zur Ver¿lgung. lnsbcsendere war es im Hinblick auf die Verletzung der verfassungsmäßigen
Rechte des Landesverfassungsgerichts und des Parlaments und seiner Abgeerdneten ange-
messen.

Gleiches gjlt ¿ir die Eneilung der zweiten Emıahnung. In Anbetracht der dem Antragsgegner
bereits zu diesem Zeitprutlrt zustehenden Möglichkeit einer V-iertentziehung wurde ein milde-
res Mittel gewählt. Der Antragsgegner wies den Antragsteller zudem auf die drehende Wert-
entziehung hin.
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Die Entscheidungen. dent Antragsteller tür seine Außcrtırtgen Errrtalutungen zu erteilen. wa-
ren semit verhältnismäßig und weisen auch im Übrigen keine Ennessensfehler auf. Die auf
diese Ermahnungen gestützte "tVertent:ziehung war rechtmäßig.

V. Zwischenergebnis

Der hier zu entscheidende Antrag. nach dem der Antragsgegner den Antragsteller durch den
Wertentzug in der l4ß. Sitzung des Schleswig-Helsteinischen Landtags am 22. Februar .'iß1'l
in seinen verfassungsrechtlichen Rechten als Abgeerdneter aus Art. li Abs. l der Lartdesver-
fassung verletzt hat. ist auch unbegündet.

Der Antragsgegner hat die dargelegten Anferdemngen an eine reehtmäßige Wertentziehung
erfüllt: Er hat in veller Kenntnis des Sachverhalts rechtsfehlerßei ein rechtswidriges Verhal-
ten des Antragstellers geahndet. Der Antragsgegner hat den ilnn zustehenden Beurteilungs-
spielraum bei der Feststellung der Rechtsverletzung.. der Anwendung der Ennäehtigungs-
gıundlage und der Festlegung der Rechtsfelge nicht überschritten.

Der Antragsgegner hat den Antragsteller durch die 'Wertentziehung entsprechend nicht in sei-
nem Rederecht aus Art. l'l LVerf SH verletzt.
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C. Ergebnis

Der Antrag ist zurilckzuwei sen.

Er ist bereits unzulässig. Das netwendige Rechtsschutzbedürfnis des Antragstellers liegt nicht
ver.

Der Antrag ist zudem auch unbegründet. Eine Verletzung des parlamentarischen Rederechts
des Antragstellers liegt nicht ver.

Prefcsser Dr. Flerian Becker
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Vellmacht

Hiermit wird

Herrn Frei. Dr. Flerian Becker

ven

dern Präsidenten des Beltleswig-Helsteinischett Landtages

Prezesevetlmacht gemäß § tä LVerfGG SH eneilt zur Vertretung des Präsidenten des
Schleswig-Helsteinischen Landtages und zugleich zur Vertretung des Schleswig-
l-lelsteinischen Landtages in dem Grganstreitverianren des ehemaligen Abgeerdneten

Eli“. Patrick Ere¿fer PIRATENFRAHTIÜN

tAz. LVerfG 4l1?} gegen den Präsidenten des Schleswig-Helsteinischen Landtages wegen
des Vtlertentzugs in der tdü. Simung des Schleswig-Helsteinischen Landtages am
22.D.2.2Lt1?.

ltliel. EÜ-Ü5.2D“l E' LV-
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